
 

 

Arbeitsrechtsregelung  

zur Änderung der  

Arbeitsrechtsregelung über die Ordnung zur Regelung  

der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden  

in der Ausbildung nach dem Pflegefachassistenzgesetz  

(AzubiO-Pflegefachassistenz) 

vom 22. April 2026 

 

§ 1 

Die am 25. März 2026 beschlossene Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 

Auszubildenden in der Ausbildung nach dem Pflegefachassistenzgesetz (AzubiO-

Pflegefachassistenz) wird wie folgt geändert: 

 

In § 17 Absatz 2 wird Satz 3 durch folgenden Satz 3 ersetzt: 

„Der Anspruch nach Satz 2 verkürzt sich um die Zeit, für die die auszubildenden Personen 

zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung besonders zusammengefasst werden; die 

auszubildende Person erhält jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage.“ 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.  

 

Dortmund, den 22. April 2026                                                                  Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
Arbeitsrechtliche Kommission                                                                                               

Der stellvertretende Vorsitzende 
 


